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Eine Beschäftigung schwangerer oder 
stillender Frauen an Sonn- und Feier-
tagen ist verboten . Ausnahmen dazu 
können nach den Bedingungen des § 6 
MuSchG bei der zuständigen Arbeits-
schutzbehörde beantragt werden .

Auch eine Beschäftigung zwischen 20 
Uhr und 6 Uhr ist nicht erlaubt . Für die 
im stationären Bereich übliche Tätigkeit 
zwischen 20 Uhr und 22 Uhr wurde ein 
verpflichtendes behördliches Geneh-
migungsverfahren eingeführt (§ 28 
MuSchG) . Die früheren Erlaubnisse für 
bestimmte Bereiche und Gewerbe-
zweige sind nicht mehr gültig . Nach 
Einreichen des Antrages mit den voll-
ständigen erforderlichen Unterlagen 
darf der Arbeitgeber die Frau bis 22 Uhr 
weiterbeschäftigen, solange die Auf-
sichtsbehörde den Antrag nicht ab -
lehnt . Auch diese ausdrückliche Einwil-
ligung kann die Frau jederzeit widerru-
fen . Das Antragsformular ist ebenfalls 
auf der Internetseite www .arbeits-
schutz .sachsen .de unter Themen von 
A-Z/Mutterschutz abrufbar .

Beschäftigungsverbot
Ist nach einem ärztlichen Zeugnis die 
Gesundheit der schwangeren Frau oder 
die ihres Kindes gefährdet, darf der 

Arbeitgeber sie nicht weiter beschäfti-
gen (ärztliches Beschäftigungsverbot – 
unverändert)

Werden durch die Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen Gefährdungen 
festgestellt, hat der Arbeitgeber für 
jede Tätigkeit einer schwangeren oder 
stillenden Frau Schutzmaßnahmen in 
folgender Rangfolge zu treffen:
1 . Umgestaltung der Arbeitsbedin-

gungen am bisherigen Arbeitsplatz,
2 . ist das nicht möglich oder mit 

unzumutbarem Aufwand verbun-
den, Umsetzung auf einen anderen 
geeigneten Arbeitsplatz,

3 . sind Gefährdungen durch beide 
Maßnahmen nicht auszuschließen, 
darf der Arbeitgeber die schwan-
gere oder stillende Frau nicht 
weiter beschäftigen (betriebliches 
Beschäftigungsverbot)

Bei Beschäftigungsverboten muss der 
Arbeitgeber der schwangeren oder stil-
lenden Frau den Durchschnittsver-
dienst der letzten drei Monate bezah-
len (sogenannten Mutterschaftslohn,  
§ 18 MuSchG) .

Für die Zeit der gesetzlichen Schutz-
fristen vor und nach der Entbindung 

hat die Arbeitnehmerin einen Anspruch 
auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
durch den Arbeitgeber . In den sechs 
Wochen Schutzfrist vor der Entbindung 
kann sich die Schwangere ausdrücklich 
zur Arbeitsleistung bereit erklären . Die 
Form ist hierfür nicht vorgeschrieben, 
aber es sollte am besten schriftlich 
festgehalten werden . Die Schwangere 
kann ihre Bereiterklärung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen .

Die Aufwendungen durch die Beschäf-
tigungsverbote werden dem Arbeitge-
ber nach § 1 Abs . 2 Aufwendungsaus-
gleichgesetz in voller Höhe erstattet . Er 
wendet sich dazu an die zuständige 
Krankenkasse beziehungsweise bei 
geringfügig Beschäftigten an die 
Knappschaft . 

Dr . med . Marina Selbig
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr
Referat 25 / Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, 

Technischer Verbraucherschutz
Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden 

E-Mail: marina .selbig@smwa .sachsen .de
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Mutterschutz: Erfahrungen aus der Praxis

Weiterhin erhebliche Probleme durch das neue Mutterschutzgesetz

Nach meiner Überzeugung stellt das 
neue Mutterschutzgesetz schwangere 
Ärztinnen weiterhin vor erhebliche Pro-
bleme . Aus diesem Grund hat sich der 
Deutsche Ärztinnenbund (DÄB) mit 
einem offenen Brief an den Gesetzge-

ber gewandt und auf die fortbestehen-
den Probleme verwiesen . 

Einerseits sollen die Neuregelungen 
werdende Mütter besser schützen – 
das ist unstrittig begrüßenswert .

Andererseits beinhaltet das Gesetz 
eine Vielzahl von Tätigkeitsverboten für 
Ärztinnen mit festgestellter Schwan-
gerschaft . In der klinischen Praxis kom-
men diese „Arbeitsverboten“ oder 
sogar „Beschäftigungsverboten“ gleich . 

Zwei Kommentare
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Insbesondere die Regelungen zum 
Infektionsschutz und dem Schutz vor 
Gefahren- oder Biostoffen schließen 
eine Tätigkeit im Operationssaal wäh-
rend der Schwangerschaft nahezu aus . 
In dem vorherigen Artikel wird bereits 
auf diese Problematik und die nach wie 
vor unsichere Rechtslage verwiesen . 
Ich hätte mir an dieser Stelle vor allem 
im Interesse der vielen jungen Kollegin-
nen in Weiterbildung in den chirurgi-
schen Fachdisziplinen mehr Pragma-
tismus mit klaren Festlegungen ge -
wünscht . Es ist zu befürchten, dass 
auch in Zukunft die Bekanntgabe einer 
Schwangerschaft einem „Operations-
verbot“ gleichkommt . Stattdessen wird 
die Zeit der Schwangerschaft mit unge-
liebten Stations-, Dokumentations- 
und Schreibarbeiten überbrückt . Die 
Weiterbildung auf operativem Gebiet 

bleibt über einen langen Zeitraum auf 
der Strecke!
Arbeitgeber und Chefärzte in den Klini-
ken werden sich weiter in einem Inter-
essenkonflikt befinden . Das Risiko der 
Haftung bei einer entsprechenden 
Gefährdungsbeurteilung ist einfach zu 
groß . Hinzu kommen die regional 
unterschiedlichen und offenbar sehr 
stark individuell gefärbten Bewertun-
gen durch die Gewerbeaufsichtsämter .

Die Bedingungen im OP haben sich in 
den letzten beiden Jahrzehnten verän-
dert . Viele Gefahrenquellen existieren 
nicht mehr oder können vermieden 
werden . Intravenöse und regionale 
Anästhesieverfahren sind Alternativen 
zu Narkosegasen . Es gibt verletzungs-
sichere Instrumente und das Patien-
tenscreening auf Infektionen (zum Bei-

spiel Hepatitis C, HIV) ist in allen Häu-
sern gewährleistet .
Nach meiner Überzeugung verhindert 
in der klinischen Praxis auch das neue 
Mutterschutzgesetz eine Fortsetzung 
der operativen Weiterbildung bezie-
hungsweise Tätigkeit . Der Gewissens-
konflikt wird fortbestehen und viele 
werden nach meiner Erfahrung auch in 
Zukunft ihre Schwangerschaft in den 
ersten Monaten, so lange es eben geht, 
verheimlichen .

Ich hätte mir vom Gesetzgeber mehr 
Vertrauen in die Eigenverantwortung 
und damit individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten gewünscht! 

Prof . Dr . med . habil . Uwe Köhler
Klinikum St . Georg gGmbH

Delitzscher Straße 141, 04129 Leipzig
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Schwangere Ärztinnen sollten mit entscheiden können

Arbeitsschutz ist wichtig . Ganz beson-
ders gilt dies für die sensible Situation 
der Schwangerschaft . Die schwangere 
Ärztin muss vor Gefahren am Arbeits-
platz geschützt werden . Gleichzeitig 
soll die Ärztin jedoch nicht durch ihre 
Schwangerschaft unnötig in ihrer Be -
rufsausübung oder Weiterbildung be -
hindert werden . Eigentlich sind sich alle 
einig, dass die von Prof . Dr . med . habil . 
Uwe Köhler in seinem Leserbrief darge-
legte Realität in chirurgischen Fächern 
vermieden werden sollte . Doch nicht 
nur in OPs sondern auch in internisti-
schen Abteilungen führt das aktuelle 
Mutterschutzgesetz zu genau dieser 
Lösung: Arbeitsverbot .

Besonders problematisch ist der 
Schutz vor Infektionen . Allein die An -
wesenheit im Krankenhaus stellt ein 
(gering, aber nachweisbar) erhöhtes 
Infektionsrisiko dar . Viele Sondersitua-
tionen sind mit zusätzlichen Risiken 

verbunden . Blutentnahmen, Arbeit mit 
sonstigen Körperflüssigkeiten, resis-
tente Erreger, besonders kontagiöse 
Erreger, Patienten mit Neutropenie, 
und, und, und . Doch bei den meisten 
Situationen lassen sich die Risiken 
durch besondere Verhaltensregeln oder 
spezielle Technik stark verringern und 
manchmal sogar fast auf null reduzie-
ren . Aber eben nicht ganz auf null . Es 
bleibt ein Restrisiko . 

Der Arbeitgeber hat die Gefährdungs-
lage zu beurteilen, er hat das Risiko zu 
minimieren, er hat zu entscheiden, ob 
ein vorliegendes Risiko akzeptabel sei, 
er trägt allein die Verantwortung . Doch 
wer will einer schwangeren Ärztin ein 
noch so kleines, aber über das Risiko 
der Normalbevölkerung hinausgehen-
des Risiko aufbürden? Der Arbeitgeber 
kann ja gar nicht anders, als die 
Schwangere durch Arbeitsverbot maxi-
mal zu schützen . Nicht nur die Angst 

vor haftungsrechtlichen Konsequenzen, 
sondern allein schon ethische Überle-
gungen (diese seien dem guten Arbeit-
geber unterstellt) verbieten jedes ver-
meidbare Risiko . Bestmögliche Vermei-
dung, größtmögliche Minimierung be -
deutet aber Arbeitsverbot .

Die schwangere Ärztin selbst kommt 
im Mutterschutzgesetz nur als zu 
schützendes Objekt und somit rein 
passiv vor . Dabei ist sie die Einzige, die 
Restrisiken für sich selbst und ihr 
ungeborenes Kind abwägen und für 
tragbar oder nicht akzeptabel einord-
nen kann . Sie muss geschützt werden, 
indem keine Risikotätigkeit von ihr ver-
langt werden darf . Meines Erachtens 
muss sie aber zwingend in die Ent-
scheidung mit eingebunden werden, 
welches Restrisiko sie tragen möchte . 
Dieses wird nie null sein, kann aber 
durch entsprechendes Verhalten in 
manchen Bereichen sehr stark mini-
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miert werden . Nach Gefahrenfeststel-
lung durch den Betriebsarzt, nach Risi-
kominimierung durch den Arbeitgeber 
kann nach intensiver Beratung nur die 
Schwangere selbst das letzte Wort 
haben . Dies ist im Gesetz, sicher um die 
Schwangere vor unvorsichtigem Ver-
halten oder Druck durch den Arbeitge-
ber zu schützen, so jedoch nicht vorge-
sehen . Wir sollten nicht nur unseren 
Patienten, sondern auch unseren Kolle-
ginnen in der Schwangerschaft neben 
Fürsorge aber auch Autonomie zu -
trauen .

Ich hatte versucht, als Chefarzt einer 
internistischen Abteilung in einem 
Regelversorgungskrankenhaus einen 
Handlungsleitfaden für den Arbeits-

schutz in der Schwangerschaft zu er -
stellen . Dabei sollte die Ärztin zunächst 
von jeglichem Risiko entbunden wer-
den . Dann sollte in einem Gespräch 
zwischen der betroffenen Ärztin, Be -
triebsarzt und Arbeitgeber festgelegt 
werden, welche Maßnahmen zur Risi-
koreduktion zu ergreifen sind und wel-
ches Restrisiko doch für akzeptabel 
gehalten wird .

Ergebnis konnte entweder sein, dass 
nichts geändert wird, die Ärztin nicht 
mehr in die Klinik kommt und somit 
maximal geschützt wird . Oder aber, dass 
die Schwangere geringe, klar dokumen-
tierte Risiken akzeptieren möchte . Sie 
sollte bei dieser Abwägung das letzte 
Wort haben . Gemeinsam mit dem 

Abteilungsleiter wird dann festgestellt, 
wie dies im Alltag umzusetzen ist . 

Ergebnis wäre eine sogenannte partizi-
pative Entscheidungsfindung gewesen .
Die Ärztinnen meiner Abteilung be -
grüßten dieses Konzept ausdrücklich . 
Ein zu Rate gezogener Arbeitsmedizi-
ner und ein Jurist lehnten es jedoch 
unter Verweis auf das Mutterschutzge-
setz und die alleinige Entscheidung 
durch den Arbeitgeber ab . Angesichts 
der aktuellen Rechtslage war diese 
Ablehnung völlig korrekt und konse-
quent . Ich finde es dennoch schade . 

Dr . med . Andreas von Aretin
St . Elisabeth-Krankenhaus Leipzig gGmbH

Biedermannstraße 84, 04277 Leipzig
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